
7 .Beiblnt t 11"Oktober 1950. 

'/-- Eine ll.nfrage der Abgi'DruP·f e i ... f e r tmd Genossen von 24.Mai d.Jo,_-

betreffend die Durchführung des Ärztegcset.zes, hat Bundesninister für S ozinle­

Vernaltung Mai s e 1 wie folgt beantwortet: 

,"Ich habe vorerst. alles versucht~ urJ die Iändcr._zur Erlnssung der_ 

VDn ihnen gcnäss § 58 Abs$l des Ärztegßsetzcs zu erlnssenden AusfUhrungsgc­

setze zu § 57 AbsDlund 2 des Ärztegesetzes zu verarlasscn~ und kann berich­

ten, dass diese neine Bel:1Ühungen insoferne von Erfolg begleitet waren, als 

der Salzburger LAndtag nu 7.Juli 1950 und der obel'österreichische LLlndtag 

an 20 .. Juli 1950 je .den erfDrderlic.hen Geset zcsbeschluss -gefasst hnaeu. so dnss 

cl t den I~krafttreten dieser Landesausführungsgesetze in ncichster Zeit zu 

rechnen ist. 

Wenn ich auch feststellen konnte,_dass die Änter_Llchrerer Landesre­

giel'tu1gen daran arbeiten, gleichartige Regelungen für ihre Bereiche herbei­

zuführen, so wird es .doch in den einen oder 1llldcren Bundeslande nögli..chcrweisc 

länger dauern, bis die erforderlichen Gesetzesbescnlüsse gefasst werden und 

als Landesgesetze tatsächlioh in Kraft treten können. Ich habe daher ver-
.--

anlasst, dass unter emeo den Ministcrrat der Entwurf eines Bundesausfüh-

rungsgesetze zu.§ 57 Abs c 1 und 2 des Ärztegcset.zcs zur Beschlussfassung 

zugeleitet wird. Damt ist die Möglichkeit gegebell, dass dieser Entwurf 

in der von Ministerrat besohlossenen Farn von Nationalrat gleich-zu.Beginn. 

der Herbstsession der verfassungsnässigen Bchm dlung zugeführt wilrdf 

-.. -,0-
(Nach § 57 des Ärzteeesetzes-ist den in Ausbildung stehenden Ärzten 

ein angeoesscneS Entgelt zu gewähren .. Weiter wird bestirrut, __ dass auf höohstcn& 

30 Spitalsbetten ein nuszubildender Arzt entfallen soll. Die Erlassunf, der 

entsprechenden Ausführungsgesetze obliegt den Ländern. 

Inzwischen hat bekanntlich auch der Wiener Landtag das Ausführungs­

gesetz bereits Verabschiedet" ) 
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